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Vorsteuerabzug: Kein Anspruch nach Fristversäumnis

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem aktuellen Urteil über die unionsrechtliche Zuläs-
sigkeit nationaler Fristen für den Vorsteuerabzug entschieden. Der Fall betraf eine bulgarische 
Gesellschaft, die den Vorsteuerabzug für ältere Rechnungen beantragte, jedoch eine nationale Frist 
von zwölf Monaten überschritten hatte, was zur Ablehnung ihres Antrags führte.
Die Klägerin erwirbt Grundstücke und lässt darauf Gebäude errichten. Zwischen 2017 und 2019 
erhielt sie im Rahmen eines Immobilienprojekts in Bulgarien 71 Eingangsrechnungen (mit Mehr-
wertsteuer) über insgesamt etwa 60.050 EUR. Erst im November 2019 registrierte sie sich für 
Mehrwertsteuerzwecke und reichte Mehrwertsteuererklärungen ein.
Im Zuge der Covid-19-Pandemie verlängerte die bulgarische Regierung die Fristen für die Erklärung 
und Entrichtung bestimmter Steuern. Die Mehrwertsteuer war hiervon jedoch ausgenommen. Mit 
ihrer im Januar 2021 eingereichten Mehrwertsteuererklärung für Dezember 2020 machte die 
Klägerin den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der Jahre 2017 bis 2019 geltend. Nach bulgari-
schem Recht ist der Vorsteuerabzug jedoch nur innerhalb einer zwölfmonatigen Ausschlussfrist 
nach Entstehung des Anspruchs möglich. Da diese Frist im November 2020 abgelaufen war, verwei-
gerte die bulgarische Finanzbehörde den Vorsteuerabzug.
Die Klägerin begründete die verspätete Geltendmachung mit einer infektionsbedingten Quarantäne 
ihres Buchhalters und einem Fehler von dessen Vertreter. Zudem wies sie darauf hin, dass andere 
Steuerfristen aufgrund der Pandemie verlängert worden seien, nicht aber die der Mehrwertsteuer. 
Nachdem bulgarische Gerichte die Entscheidung der Finanzbehörde bestätigt hatten, gelangte der 
Fall schließlich vor den EuGH.
Die Europarichter urteilten, dass die Verweigerung des Vorsteuerabzugs rechtmäßig war. Sie erklär-
ten die zwölfmonatige Ausschlussfrist für unionsrechtskonform, da sie mit den Grundsätzen der 
Rechtssicherheit und der steuerlichen Neutralität vereinbar sei. Der Einwand der Klägerin, dass die 
Quarantäne ihres Buchhalters die Fristüberschreitung verursacht habe, reichte dem EuGH nicht aus, 
da das Unternehmen nach seiner Registrierung zwölf Monate Zeit hatte, um den Vorsteuerabzug 
geltend zu machen.
Der EuGH stellte darüber hinaus fest, dass nationale Fristen für verschiedene Steuerarten unter-
schiedlich verlängert werden können und dass der Verzicht auf eine Verlängerung der Mehrwert-
steuerfrist in diesem Fall die Neutralität des Steuersystems nicht verletzte.

Hinweis: Das Urteil zeigt, dass nationale Ausschlussfristen für den Vorsteuerabzug unionsrechtskon-
form sind, solange sie verhältnismäßig sind und der Rechtssicherheit dienen.
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Pharmaindustrie: Umsatzsteuererstattung für Medizinprodukte

In einigen europäischen Ländern ergeben sich für die Pharmaindustrie erhebliche steuerliche Fragen 
hinsichtlich der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
hierzu in mehreren Urteilen klargestellt, dass bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Zahlungen an 
staatliche Krankenversicherungen als Preisnachlässe betrachtet werden können. Dadurch könnten 
Unternehmen, die solche Zahlungen leisten, Anspruch auf eine nachträgliche Minderung der Um-
satzsteuerbemessungsgrundlage und gegebenenfalls auf Erstattung der zu viel gezahlten Umsatz-
steuer haben.
Die ungarische Steuerbehörde verweigerte bisher die Anerkennung solcher Zahlungen als Grundla-
ge für eine Minderung der Steuerbemessungsgrundlage. Die ungarische Regierung argumentierte 
bislang, es handle sich bei den Zahlungen an den staatlichen Krankenversicherungsträger um eine 
Steuer, die nicht als Preisnachlass gewertet werden könne.
Zu dieser Problematik hat der EuGH aktuell geurteilt. Die Generalanwältin hatte im Juni 2024 ihre 
Schlussanträge eingereicht und sich für eine Minderung der Bemessungsgrundlage ausgesprochen. 
Laut Urteil des EuGH steht Artikel 90 der Mehrwertsteuersystem-Richtlinie einer nationalen Rege-
lung entgegen, die es einem pharmazeutischen Unternehmen untersagt, die Bemessungsgrundlage 
nachträglich zu reduzieren, wenn es Zahlungen an den staatlichen Krankenversicherungsträger 
leistet. Diese Zahlungen stammen aus den Einnahmen, die das Unternehmen mit öffentlich bezu-
schussten Arzneimitteln erzielt.
Der EuGH stellte fest, dass diese Zahlungen kraft Gesetzes erfolgen. Zudem können sowohl die 
Zahlungen, die im Rahmen eines Zuschussvolumenvertrags geleistet werden, als auch die Investitio-
nen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung für den Gesundheitssektor von der Bemes-
sungsgrundlage abgezogen werden. Der Betrag, der an den staatlichen Krankenversicherungsträger 
zu zahlen ist, wird von der Steuerbehörde eingezogen und umgehend an den entsprechenden Träger 
weitergeleitet. Damit wird Pharmaunternehmen auch in Ungarn die Möglichkeit eingeräumt, ihre 
Bemessungsgrundlage nachträglich anzupassen und eine Erstattung zu beantragen.

Hinweis: Unternehmen der Pharmaindustrie, die (auch) in Ungarn tätig sind, sollten ihre Zahlungen 
an staatliche Krankenversicherungsträger sorgfältig prüfen.
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Weitervermietungsmodell: Erweiterte Gewerbesteuerkürzung im Organkreis scheidet aus

Hält ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermögen, das nicht von der Grundsteuer befreit ist, 
so mindert sich sein für die Gewerbesteuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2 % des Einheitswerts, der zuletzt 
für den Grundbesitz festgestellt worden ist. Diese pauschale Kürzung soll eine Doppelbesteuerung des 
Grundbesitzes mit Gewerbesteuer und Grundsteuer abmildern. Reinen Grundstücksunternehmen, die 
ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, steht eine sog. erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
zu, d.h. sie können ihren Gewerbeertrag um den Teil kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt, so dass eine Doppelbesteuerung in vollem Umfang vermieden wird.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) ist die erweiterte Gewerbesteuerkürzung für ein 
Grundstücksunternehmen, das als Organgesellschaft sämtliche Grundstücke an eine andere Organgesell-
schaft derselben Organschaft verpachtet hat, auch dann zu versagen, wenn die pachtende Organgesellschaft 
den Grundbesitz an Dritte außerhalb des Organkreises weitervermietet. Im zugrunde liegenden Fall hatte eine 
Wohnungsanbieterin geklagt, die Konzernmutter und ertrag- wie umsatzsteuerliche Organträgerin war.
Zum Konzern gehörten (in der Rechtsform einer GmbH organisierte) Organgesellschaften, welche die in ihrem 
Eigentum stehenden Immobilien an die gleichfalls zum Konzern gehörende W-GmbH verpachtet hatten. 
Diese GmbH fungierte als zentrale Managementgesellschaft und war selbst nicht Eigentümerin von Grundstü-
cken. Sie vermietete die Immobilien ihrer Schwestergesellschaften im eigenen Namen an fremde Dritte außer-
halb des Organkreises, trug Aufwendungen und kümmerte sich um die Verwaltung der Grundstücke (sog. 
Weitervermietungsmodell). Die Pachtzahlungen an die Schwestergesellschaften verbuchte die W-GmbH als 
Aufwand, eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung der Pacht nahm sie nicht vor.
Die Organgesellschaften mit Immobilienbestand beanspruchten für sich die erweiterte Gewerbesteuerkür-
zung. Das Finanzamt brachte jedoch nur die Kürzung in Höhe von 1,2 % des Einheitswerts in Ansatz. Das 
Finanzgericht gewährte der Klägerin die erweiterte Gewerbesteuerkürzung in erster Instanz, berücksichtigte 
jedoch auch die Hinzurechnung der Pachtzahlungen.
Der BFH gab nun der Revision des Finanzamts statt. Nach Gerichtsmeinung hatten die Organgesellschaften 
zwar ausschließlich ihren eigenen Immobilienbestand an die W-GmbH verpachtet und daher für sich betrach-
tet die Voraussetzungen der erweiterten Gewerbesteuerkürzung erfüllt. Die durch die gewerbesteuerliche 
Organschaft bedingten Besonderheiten standen der Anwendung der erweiterten Kürzung jedoch entgegen.
Hintergrund: Bei einer Organschaft ist der Gewerbeertrag des Organkreises durch Addition der getrennt 
ermittelten Gewerbeerträge des Organträgers und der Organgesellschaften zu bestimmen. Dabei sind unbe-
rechtigte steuerliche Be- und Entlastungen herauszurechnen, so dass Geschäftsbeziehungen innerhalb des 
Organkreises nicht zu Hinzurechnungen und Kürzungen führen, es sei denn ihre Wirkungen würden sich 
ausgleichen. Auch im sog. Weitervermietungsmodell sind nur die Geschäftsbeziehungen zwischen den Organ-
gesellschaften zu betrachten.
Hinsichtlich dieser organkreisinternen Beziehungen würden auf Ebene des Organträgers die Pachterträge der 
einen Organgesellschaft durch die Pachtaufwendungen der anderen Organgesellschaft neutralisiert. Daher 
wäre die Korrespondenz zwischen der Aufwand- und der Ertragseite gestört, wenn die Pachterträge durch 
Anwendung der erweiterten Kürzung aus der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage herausgenommen 
würden, obwohl die korrespondierenden Aufwendungen (zumindest teilweise gewerbesteuermindernd) abge-
zogen werden könnten.
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Haftung für betriebliche Steuerschulden: Wann "dient" ein Gegenstand einem Unternehmen?

Wer zu mehr als 25 % am Grund- oder Stammkapital oder am Vermögen eines Unternehmens betei-
ligt ist, sollte eine spezielle Haftungsnorm der Abgabenordnung kennen, nach der er für die betriebli-
chen Steuerschulden des Unternehmens auch mit Gegenständen haftet, die in seinem Eigentum 
stehen und die dem Unternehmen dienen (z.B. überlassene Maschinen). Der Bundesfinanzhof hat 
kürzlich entschieden, dass das "Dienen" für das Unternehmen weit auszulegen ist. Es genügt hierfür, 
dass die Gegenstände für die Führung des Betriebs und die Erzielung steuerbarer Umsätze von 
wesentlicher Bedeutung sind.
Unerheblich ist hingegen, ob mit den überlassenen Gegenständen auch Gewinne erzielt werden, 
wie sie konkret betrieblich verwendet werden und ob sie eine wesentliche Betriebsgrundlage für 
das Unternehmen darstellen.

Hinweis: Der Entscheidungsfall zeigt, dass Gegenstände, die Unternehmen von wesentlich beteilig-
ten Personen überlassen werden, recht schnell zum Haftungsobjekt werden können. Durch den 
Verkauf der Gegenstände kann man sich dieser Haftung regelmäßig nicht entziehen, denn sie setzt 
sich am erhaltenen Surrogat (z.B. am Veräußerungserlös) fort, wenn der Gegenstand bei Entstehung 
der Steuerschuld dem Unternehmen diente.
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Umsatzsteuer bei Ausgleichszahlungen: Neue Regelung zu Telekommunikationszahlungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 18.10.2024 ein Schreiben zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung von Zahlungen veröffentlicht, die an einen Telekommunikationsanbieter bei einer 
vorzeitigen Beendigung eines Dienstleistungsvertrags mit einer Mindestbindungsfrist geleistet 
werden. Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) wurde entsprechend angepasst.
Kern der Neuregelung ist die Einfügung eines Absatzes 16c nach Abschnitt 1.3 Abs. 16b UStAE. 
Danach gelten Beträge, die ein Telekommunikationsanbieter aufgrund der vorzeitigen, vom Kunden 
initiierten Vertragsauflösung erhält, als Entgelt für eine erbrachte Dienstleistung. Diese sogenann-
ten Ausgleichszahlungen werden somit umsatzsteuerlich als Dienstleistungsentgelt eingeordnet.
Das bedeutet, dass sie der Umsatzsteuer unterliegen, da sie als Vergütung für die ursprünglich 
vertraglich vereinbarte Dienstleistung betrachtet werden, auch wenn diese vorzeitig beendet 
wurde. Die Änderung betrifft insbesondere Verträge mit festen Mindestlaufzeiten, die vom Kunden 
vorzeitig beendet werden, wofür Telekommunikationsanbieter entsprechende Ausgleichszahlungen 
einfordern.

Hinweis: Das BMF betont zudem, dass die Regelung in allen offenen Fällen anzuwenden ist. Mit 
dieser Klarstellung schafft das BMF eine einheitliche und rechtssichere Grundlage für die umsatz-
steuerliche Behandlung von Ausgleichszahlungen im Telekommunikationssektor.
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Digitalisierung konkret: Finales BMF-Schreiben zur E-Rechnung veröffentlicht

Am 15.10.2024 hat das Bundesfinanzministerium (BMF) das finale Schreiben zur Ausstellung von 
Rechnungen nach § 14 Umsatzsteuergesetz veröffentlicht. Kernpunkt der Neuregelung ist die 
Einführung einer obligatorischen elektronischen Rechnung (E-Rechnung) für inländische B2B-Um-
sätze, wobei Ausnahmen für steuerfreie Leistungen, Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise 
gelten.
Die gesetzliche Verpflichtung zur Verwendung von E-Rechnungen gilt für Unternehmen, die in 
Deutschland ansässig sind. Ab dem 01.01.2025 müssen alle inländischen Unternehmer E-Rechnun-
gen empfangen können. Für deren Ausstellung sind jedoch Übergangsfristen vorgesehen. Während 
große Unternehmen verpflichtet sind, E-Rechnungen ab dem 01.01.2027 auszustellen, gilt diese 
Verpflichtung für kleinere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 800.000 EUR erst ab 
dem 01.01.2028. Auch für die Verwendung bestimmter Formate, die nicht den Anforderungen an 
die E-Rechnung entsprechen, gibt es bis zum 31.12.2027 Übergangsregelungen.
Grundsätzlich müssen E-Rechnungen in einem standardisierten, maschinenlesbaren Format erstellt 
werden, das der europäischen Norm EN 16931 entspricht. Die Echtheit der Herkunft, die Unver-
sehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung müssen gewährleistet sein. Zulässige Formate 
sind unter anderem XRechnung und ZUGFeRD (ab Version 2.0.1, mit Ausnahmen). Es können auch 
andere interoperable Formate verwendet werden, sofern sie die gesetzlichen Anforderungen erfül-
len. Das BMF-Schreiben behandelt auch die Übermittlung und den Empfang von E-Rechnungen 
sowie Regelungen zur Rechnungsberichtigung, zum Vorsteuerabzug und zur Aufbewahrung.

Hinweis: Das finale BMF-Schreiben ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung der Rechnungsstel-
lung in Deutschland. Es bietet Regelungen und Übergangsfristen, um Unternehmen bei der Anpas-
sung zu unterstützen. Viele Anregungen aus der Praxis, insbesondere des Deutschen Steuerberater-
verbands, wurden berücksichtigt, um die Umsetzung zu erleichtern. Unternehmen sollten sich früh-
zeitig mit den notwendigen neuen Vorgaben vertraut machen.
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Kartellschadensersatz: Vergleichszahlungen künftig umsatzsteuerfrei

Mit einem aktuellen Schreiben hat das Bundesfinanzministerium (BMF) eine Klarstellung zur 
umsatzsteuerrechtlichen Behandlung von Kartellschadenersatz getroffen. Die Regelung basiert auf 
Beratungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder und wird durch eine Änderung im Um-
satzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) umgesetzt. Das BMF stuft Zahlungen, die der Schädiger zur 
Begleichung von Kartellschäden an den Geschädigten leistet, als echten Schadenersatz ein. Dem-
entsprechend sind diese Zahlungen keine umsatzsteuerpflichtigen Entgelte und unterliegen daher 
nicht der Umsatzsteuer.
Um dies umzusetzen, wurde der UStAE in Abschnitt 1.3 Abs. 9 wie folgt angepasst: Nach Nr. 3 wird 
eine neue Nr. 4 hinzugefügt, die explizit klarstellt, dass Zahlungen von Vergleichsbeträgen des Schä-
digers an den Geschädigten zum Ausgleich eines Kartellschadens (Kartellschadenersatz) nicht der 
Umsatzsteuer unterliegen. Da die Grundsätze des BMF-Schreibens in allen offenen Fällen anzuwen-
den sind, profitieren auch die Beteiligten in bereits laufenden Verfahren von dieser Klärung.
Für Zahlungen, die vor dem 01.01.2025 erfolgen, gilt eine Übergangsregelung. Hiernach wird es 
nicht beanstandet, wenn die Parteien einvernehmlich von einer Entgeltminderung im Sinne des § 17 
Umsatzsteuergesetz ausgehen, sofern korrespondierend die erforderliche Vorsteuerkorrektur 
vorgenommen wird.

Hinweis: Die Anpassung durch das BMF schafft mehr Rechtssicherheit für Unternehmen, die durch 
Kartellabsprachen geschädigt wurden, aber auch für die Schädiger, die zur Begleichung eines 
Kartellschadens Vergleichszahlungen leisten müssen. Durch die Einstufung als echter Schadener-
satz sind solche Zahlungen umsatzsteuerfrei, was eine präzisere rechtliche Grundlage und eine 
Vereinfachung in der Steuerpraxis bedeutet.
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Statistik 2023: 1,7 % aller Betriebe wurden geprüft

Wenn eine Prüfungsanordnung des Finanzamts ins Haus flattert, werden die zu prüfenden Unter-
nehmer häufig nervös, denn die Sorge vor vielen Nachfragen, möglichen Hinzuschätzungen und 
Steuernachzahlungen ist groß. Die Wahrscheinlichkeit, einer Betriebsprüfung unterzogen zu 
werden, ist für Klein-, Kleinst- und Mittelbetriebe dabei nicht allzu groß: Das Bundesfinanzministeri-
um hat kürzlich mitgeteilt, dass im Jahr 2023 nur 1,7 % aller Betriebe in Deutschland geprüft 
wurden. Bei Großunternehmen lag die Quote dagegen bei 17,8 %. Bundesweit waren 12.394 Prüfer 
im Einsatz, es wurde ein Mehrergebnis von rund 13,2 Mrd. EUR erzielt.
Ob und wie oft das Finanzamt bei einem Unternehmen eine Betriebsprüfung anordnet, hat 
verschiedene Gründe. Es kann einen konkreten Anlass hierfür geben - beispielsweise kann man in 
den Fokus des Finanzamts geraten, wenn man einer bestimmten Branche angehört, die schwer-
punktmäßig geprüft wird, wenn Kontrollmitteilungen aus einer Betriebsprüfung eines Geschäfts-
partners beim Finanzamt eingegangen sind oder (anonyme) Anzeigen vorliegen. Andererseits kann 
es sich auch um eine turnusmäßige Prüfung ohne besonderen Anlass handeln.
Wie oft ein Unternehmen geprüft wird, hängt insbesondere von seiner Größe ab. Das Spektrum 
reicht von Kleinstbetrieben, die nur sehr selten geprüft werden, bis hin zu Großbetrieben mit Millio-
nenumsätzen, die laufend der Prüfung unterliegen. Auch Privatpersonen können geprüft werden, 
wenn sie in einem Jahr mindestens 500.000 EUR positive Einkünfte aus nichtunternehmerischen 
Tätigkeiten erzielen.
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Umsatzsteuer: Steuerfreie Grundstücksveräußerung und Vorsteuerberichtigung

Ein Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg (FG) behandelt die Frage, ob die Veräußerung 
eines Unternehmens ohne bisherige Ausgangsumsätze als nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung 
im Ganzen nach § 1 Abs. 1a Umsatzsteuergesetz (UStG) eingestuft werden kann. Es konkretisiert die 
Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen, insbesondere hinsichtlich der Fortfüh-
rungsabsicht des Erwerbers.
Im Besprechungsfall plante der Kläger, ein Grundstück mit einem ehemaligen Gutshof in einen Feri-
enpark mit barrierefreien Appartements und Freizeitangeboten umzubauen. Seine finanzielle Situa-
tion zwang ihn jedoch Ende 2015, das Projekt zunächst auszusetzen. Im Jahr 2019 veräußerte er 
das Grundstück dann für 650.000 EUR an eine Immobilien-GmbH ohne Ausweis der Umsatzsteuer. 
Satzungsgemäßer Gegenstand der Erwerberin war und ist der Erwerb und die Vermittlung von 
Immobilien. Das Finanzamt qualifizierte diesen Verkauf als steuerfreie Grundstücksveräußerung und 
verlangte eine Berichtigung der bisher geltend gemachten Vorsteuerbeträge.
Das FG gab dem Finanzamt recht und wies die Klage als unbegründet zurück. Für eine nichtsteuer-
bare Geschäftsveräußerung im Ganzen ist die Übertragung eines funktionsfähigen Betriebs oder 
Unternehmensteils erforderlich, so dass eine Fortführung durch den Erwerber möglich ist. Maßgeb-
lich ist dabei die Absicht des Erwerbers, das Unternehmen in der vom Veräußerer vorgesehenen 
Weise weiterzuführen.
Im vorliegenden Fall plante die Erwerberin jedoch nicht die Nutzung des Grundstücks als Ferienpark 
(den es im Übrigen nie gegeben hat), sondern für Wohnzwecke. Somit besteht keine hinreichende 
Übereinstimmung oder Kontinuität im Unternehmenszweck, was die Annahme einer nichtsteuerba-
ren Geschäftsveräußerung im Ganzen ausschließt.
Da eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen ausgeschlossen ist, wird die Veräuße-
rung gemäß § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG als steuerfrei behandelt. Die Steuerfreiheit der Grundstücks-
veräußerung erfordert, dass der Kläger den Vorsteuerabzug für die bisherigen Herstellungskosten 
und Ausgaben berichtigt. Dies betrifft hier etwa 182.000 EUR der bereits geltend gemachten 
Vorsteuer.
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Tranchenweiser Verkauf eines Solarparks: Unternehmensaufteilung schließt Steuerbefreiung aus

Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hat entschieden, dass keine nichtsteuerbare Geschäfts-
veräußerung im Ganzen gemäß § 1 Abs. 1a Umsatzsteuergesetz (UStG) vorliegt, wenn ein Unter-
nehmen aufgeteilt und an mehrere Erwerber veräußert wird. Diese Entscheidung betrifft insbeson-
dere Fälle von Unternehmenszersplitterungen, bei denen einzelne Teile eines Unternehmens an 
verschiedene Erwerber übertragen werden, die in der Folge unabhängig voneinander tätig werden.
Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, betrieb einen Solarpark, dessen erzeugten Strom sie in das 
öffentliche Netz einspeiste und dafür nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet wurde. 
2014 veräußerte die Klägerin die Photovoltaikanlage in räumlich abgegrenzten Teilen an zehn 
verschiedene KGs, wobei sie die zur Stromeinspeisung erforderliche zentrale Infrastruktur behielt 
und den KGs jeweils zur Nutzung überließ. Jede KG konnte mit ihrem jeweiligen Anlagenteil nur 
zwischen 8,5 % und 12,5 % der ursprünglichen Produktionskapazität der Klägerin erreichen.
Der gesamte so erzeugte Strom wurde von den KGs an die Klägerin geliefert, die die Einspeisung ins 
Netz und die Abrechnung der Einspeisevergütung organisierte. Die Klägerin vertrat die Auffassung, 
es habe sich bei den Veräußerungen um steuerfreie Geschäftsveräußerungen im Ganzen gehandelt.
Das FG folgte dieser Argumentation jedoch nicht und entschied, dass die Voraussetzungen einer 
steuerfreien Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht erfüllt seien. Es begründete dies mit einer 
fehlenden Vergleichbarkeit der Tätigkeiten der einzelnen Erwerberinnen mit derjenigen der Veräu-
ßerin. Dem Urteil zufolge muss die Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1a UStG vorliegen, 
auf jede umsatzsteuerliche Leistungsbeziehung bezogen - also für jeden Erwerber gesondert - erfol-
gen. Ausschlaggebend für die hier getroffene Entscheidung waren die unterschiedlichen Produkti-
onskapazitäten.
Die Erwerberinnen konnten jeweils nur einen Bruchteil der vormaligen Leistung der Klägerin erbrin-
gen, was zu einer erheblichen Zersplitterung der Geschäftstätigkeit führte. Dieser Unterschied 
mache eine Vergleichbarkeit der Tätigkeiten der Erwerberinnen mit der Tätigkeit der Veräußerin 
unmöglich und widerspreche dem Sinn und Zweck des § 1 Abs. 1a UStG, der lediglich vollständige 
Unternehmensübertragungen von der Umsatzsteuer befreien solle.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.
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Innergemeinschaftliche Lieferungen: Fehlender Vertrauensschutz ohne Gelangensbestätigung

Ein Urteil des Finanzgerichts Hessen behandelt die Frage des Vertrauensschutzes gemäß § 6a Abs. 
4 Umsatzsteuergesetz (UStG) bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, wenn im Abholfall die 
Gelangensbestätigung durch den Abnehmer nicht zurückgesandt wird. Im Besprechungsfall hatte 
ein Steuerberater im Jahr 2018 seinen Pkw zum Verkauf inseriert und erhielt eine Anfrage von 
einem rumänischen Unternehmen. Am 20.07.2018 wurde das Fahrzeug gegen Barzahlung von 
66.500 EUR übergeben.
Im Kaufvertrag wurde auf die Steuerfreiheit der Lieferung nach § 6a UStG hingewiesen. Die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummern beider Parteien waren vermerkt. Der Käufer verpflichtete sich 
zur Ausfuhr des Fahrzeugs nach Rumänien und dessen Abmeldung am 23.07.2018. Zudem erhielt 
er vom Kläger eine Gelangensbestätigung, die er nach seiner Ankunft in Rumänien zurücksenden 
sollte, was trotz mehrfacher Mahnungen ausblieb.
In 2020 wurde der Fall aufgrund einer Anfrage der rumänischen Steuerbehörde überprüft, da der 
Käufer keinen innergemeinschaftlichen Erwerb erklärt hatte. Ermittlungen ergaben, dass das Fahr-
zeug zunächst vereinbarungsgemäß abgemeldet, jedoch am 01.08.2018 auf einen rumänischen 
Staatsbürger in Deutschland erneut angemeldet und am 22.08.2018 wieder abgemeldet wurde. Am 
28.09.2018 wurde der Pkw dann in den Niederlanden zugelassen. Das Finanzamt qualifizierte den 
Vorgang daher als steuerpflichtigen Umsatz.
Die Klage des Steuerberaters wurde abgewiesen. Mangels Gelangensbestätigung oder anderer 
objektiver Nachweise, dass das Fahrzeug tatsächlich nach Rumänien verbracht wurde, war die Liefe-
rung umsatzsteuerpflichtig. Der Kläger konnte sich auch nicht auf den Vertrauensschutz nach § 6a 
Abs. 4 UStG berufen, da dieser nur greift, wenn die Verpflichtungen zum Beleg- und Buchnachweis 
erfüllt sind. Das Gericht führte aus, dass der Kläger Maßnahmen hätte ergreifen können, um den 
Vorgang rechtssicher abzuwickeln. So hätte er beispielsweise die Umsatzsteuer als Kaution bis zum 
Erhalt der Gelangensbestätigung einbehalten oder die Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis erst 
nach Eingang der Bestätigung erstellen können.

Hinweis: Verkäuferschutz sieht anders aus. Es bleibt zu hoffen, dass der Bundesfinanzhof die einge-
legte Nichtzulassungsbeschwerde aufnimmt und die weitreichenden praktischen Folgen dieses 
Urteils prüft.
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Gewinnermittlung: Berücksichtigung von aufgrund einer Täuschung gezahlten Betriebsausgaben

Betriebsausgaben sind - wie es der Begriff schon sagt - Ausgaben, die für Ihren Betrieb oder Ihre 
betriebliche Tätigkeit angefallen sind. Diese sind den Betriebseinnahmen gegenüberzustellen und 
mindern den Gewinn Ihres Unternehmens. Allerdings können Betriebsausgaben nicht immer unbe-
grenzt abgezogen werden. So stellen beispielsweise Bewirtungskosten Ausgaben dar, die nur 
teilweise berücksichtigt werden können. Auch die Kosten für Geschenke sind nur in Abhängigkeit 
von ihrer Höhe abziehbar. Im Streitfall musste das Finanzgericht Sachsen (FG) entscheiden, ob auch 
Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, die aufgrund einer Täuschung gezahlt wurden.
Der Kläger betrieb einen Sicherheitsdienst. Die Gewinnermittlung erfolgte per Einnahmenüber-
schussrechnung. Das Finanzamt (FA) führte eine Außenprüfung durch. Dabei erkannte es eine 
Rechnung der A-GmbH für Übernachtungen nicht an, da es sich um eine Scheinrechnung handelte. 
Diese Auskunft hatte das FA vom Bundesfinanzministerium erhalten. Der Bruder des Klägers war 
bezüglich der Ausstellung von Scheinrechnungen an die A-GmbH herangetreten. Der Kläger hatte 
seinem Bruder Bargeld zur Zahlung der Rechnungen überlassen. Er begehrte trotz der Scheinrech-
nungen einen Betriebsausgabenabzug, da er nicht der Täter der Steuerhinterziehung sei.
Der Kläger betrieb einen Sicherheitsdienst. Der Gewinn wurde nach Einnahmenüberschussrech-
nung ermittelt. Das FA führte eine Außenprüfung durch. Dabei erkannte das FA eine Rechnung für 
Übernachtungen von der A-GmbH nicht an, da es sich um eine Scheinrechnung handelte. Diese 
Auskunft hatte das FA vom Bundesministerium für Finanzen erhalten. Der Bruder des Klägers war 
an die A-GmbH bezüglich der Ausstellung der Rechnung herangetreten. Der Kläger hatte seinem 
Bruder Bargeld zur Zahlung der Rechnungen überlassen. Er begehrte trotz der Scheinrechnungen 
einen Betriebsausgabenabzug, da er nicht der Täter der Steuerhinterziehung sei.
Die Klage vor dem FG war im Wesentlichen unbegründet. Der Kläger machte Übernachtungskosten 
geltend. Der Senat hat zwar keine Zweifel, dass Sicherheitsdienstleistungen erbracht wurden und 
die Mitarbeiter vor Ort dort auch übernachtet haben. Erhebliche Zweifel hat er aber daran, ob dem 
Kläger hieraus Aufwendungen entstanden sind. Denn es gab die Information eines Subunterneh-
mers des Klägers, dass die Übernachtungskosten von einem anderen Unternehmen getragen 
wurden.
Des Weiteren kann der an den Bruder ausgezahlte Betrag nicht als Betriebsausgabe aufgrund betrü-
gerischen Handelns eines Mitarbeiters berücksichtigt werden. Denn der Kläger hatte seinen Bruder 
nicht ausreichend kontrolliert. Ein ordnungsgemäßer Kaufmann hätte die ihm vorgelegten Rechnun-
gen zumindest auf Plausibilität geprüft und so festgestellt, dass zum Beispiel die angegebene Perso-
nenzahl falsch war. Der Kläger hatte aber aus privaten Gründen auf eine solche Kontrolle verzichtet.
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Betriebsaufgabe: Veränderung der Abschreibung nach Überführung ins Privatvermögen

Eine gewerblich geprägte Gesellschaft liegt vor, wenn nur Kapitalgesellschaften persönlich haftende 
Gesellschafter sind und auch nur diese oder Nichtgesellschafter zur Geschäftsführung befugt sind. 
Eine solche Gesellschaft erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die gewerbliche Prägung kann 
jedoch auch beendet werden und wird als "Entprägung" bezeichnet. Steuerlich wird dieser Vorgang 
wie eine Betriebsaufgabe behandelt und das Vermögen ins Privatvermögen überführt. Das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg (FG) musste nun entscheiden, mit welchem Wert das Vermögen über-
führt wird.
Die Klägerin, eine KG, ist Eigentümerin von zwei Wohnungsbaublöcken mit teilweiser gewerblicher 
Vermietung. Zum 01.01.2007 kam es zu einer Entprägung, da dem Kommanditisten Geschäftsfüh-
rungsbefugnis eingeräumt wurde. Für 2007 erklärte die Klägerin einen Aufgabeverlust, da die 
gemeinen Werte der Wohnblöcke unter den Buchwerten lagen. Zudem erklärte sie Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung und berücksichtigte hierbei die Abschreibung. Am 07.06.2016 wurde 
nach einer Außenprüfung ein geänderter Bescheid für 2007 erlassen, in dem der Teilwert für die 
Wohnblöcke erhöht wurde.
Der dagegen eingelegte Einspruch war erfolgreich, so dass das Finanzamt (FA) die Teilwerte änderte. 
Als Konsequenz daraus wurden auch die Vermietungseinkünfte für die Jahre 2008 bis 2011 erhöht, 
da die Abschreibung nun von dem niedrigeren Teilwert erfolgte.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Durch die Entprägung der KG erfolgte eine Entnahme 
der Wohnblöcke aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen. Die Bescheide für die Jahre 
2008 bis 2011 wurden vom FA zu Recht geändert. Nach der Abgabenordnung kann das FA, wenn 
ein Bescheid aufgrund eines Einspruchs geändert wird, auch die richtigen steuerlichen Folgerungen 
für den gesamten Sachverhalt ziehen. Der Aufgabegewinn zum 01.01.2007 wurde aufgrund des 
Einspruchs der Klägerin geändert.
Aufgrund dieser Änderung konnte das FA die Feststellungsbescheide für die Vermietungseinkünfte 
ab 2008 auch an die niedrigeren Teilwerte anpassen und so die Abschreibung reduzieren. Im Übri-
gen sind die Änderungen der Bescheide rechtzeitig - also innerhalb eines Jahres nach Aufhebung 
oder Änderung des fehlerhaften Steuerbescheids - erfolgt.
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Überraschungsbesuch vom Finanzamt: Was bei einer Kassennachschau zu beachten ist

Finanzämter dürfen bei Betrieben der Bargeldbranche sog. Kassennachschauen durchführen und in 
diesem Rahmen unangekündigt überprüfen, ob die Daten des Kassensystems den gesetzlichen 
Formvorschriften genügen und ob die Buchungen von Kasseneinnahmen und -ausgaben ordnungs-
gemäß erfolgt sind.

Hinweis: Da auch Trickbetrüger das Szenario Kassennachschau für sich entdeckt haben, ist es wich-
tig zu wissen, dass Finanzbeamte im Rahmen einer Kassennachschau niemals zur Zahlung von 
Bargeld auffordern. Tauchen Finanzbeamte zu einer Kassennachschau auf, sollten sich die zu 
prüfenden Unternehmer zu Beginn unbedingt die Dienstausweise zeigen lassen, sofern dies nicht 
ohnehin unaufgefordert geschieht.

Geprüft werden können bei einer Kassennachschau neben elektronischen und computergestützten 
Kassensystemen auch App-Systeme, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxameter, Wegstre-
ckenzähler, Geldspielgeräte und offene Ladenkassen. Der Prüfer kann die gespeicherten Daten des 
Kassensystems und die Programmierung der Kasse direkt einsehen oder Daten für eine spätere 
Kontrolle auf einem Datenträger mitnehmen.

Hinweis: Werden im Zuge einer Kassennachschau größere Unregelmäßigkeiten festgestellt, kann 
das Finanzamt ohne Weiteres zu einer regulären Außenprüfung übergehen, so dass dann direkt das 
gesamte Unternehmen geprüft wird, ohne dass es einer Ankündigung bedarf.
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